
Hilfen zur Erziehung sowie Beratung bei Erziehungsfragen
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung
Wir sind für Sie der Ansprechpartner, wenn Sie Fragen zur kindlichen Entwicklung, Fragen zur Erziehung
oder bei Krisen im familiären Zusammenleben haben. Wir beraten Eltern, Kinder und Jugendliche und
erarbeiten gemeinsam Lösungswege. Durch die Beratung sollen Eltern befähigt werden, ihre
Verantwortung in der Förderung und Erziehung ihrer Kinder wahrzunehmen. Eine Weitervermittlung an die
Familienberatungsstelle ist möglich und notwendig, wenn das zeitlich begrenzte Angebot des Jugendamtes
nicht ausreicht.

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
Gibt es Konflikte zwischen Eltern oder trennen sie sich, bietet das Jugendamt eine Beratung zu Fragen des
partnerschaftlichen Zusammenlebens, zur Bewältigung von Familienkonflikten und der gemeischaftlichen,
verantwortungsvollen Ausübung der elterlichen Sorge sowie des Umganges der Kinder mit den jeweiligen
Elternteilen an. Dabei wird der Blick der Eltern immer wieder auf die Bedürfnisse der Kinder gelenkt und
verdeutlicht, dass die Zusammenarbeit als Eltern vorrangig zum Paarkonflikt zu sehen ist.

Kann keine Einigung zwischen den Eltern erreicht werden, kann das Familiengericht von den Eltern
einbezogen werden. Das Jugendamt wird in diesem Fällen beim Familiengericht beteiligt.

Hilfen zur Erziehung
Die Hilfen zur Erziehung sollen Eltern unterstützen auf Dauer ein gutes Lebensumfeld für ihre Kinder
sicherzustellen. Manchmal ist es notwendig Hilfen, wie z.B. eine Erziehungsberatung, Sozialpädagogische
Familienhilfe oder eine direkte Hilfe für das Kind zu vermitteln.

In Einzelfällen ist ein weiteres Zusammenleben mit der Familie nicht möglich. Unter Einbeziehung der
Familie wird in diesen Fällen eine Pflegefamilie oder eine Jugendhilfeeinrichtung für das Kind gesucht. Je
nach der Situation in der Familie und den getroffenen Vereinbarungen kann die Unterbringung für
vorübergehend oder auf Dauer erfolgen.

Hilfen zur Erziehung müssen von sorgeberechtigen Eltern beim Jugendamt beantragt werden. Im Rahmen
von Vorgesprächen und Klärung der Situation in der Familie wird die geeignete Hilfe für die Familie
festgelegt und in regelmäßigen Hilfeplangespärchen überprüft. Dabei setzen sich die Familien bzw. die
Kinder und Jugendliche Ziele, die sie mit der Hilfe erreichen wollen. Da Jugendamt kann in diesem Rahmen
auch Auflagen und Bedingungen benennen, die für das Wohl des Kindes notwendig sind.

Hilfen für junge Volljährige
Junge Menschen, die bereits volljährig sind, benötigen manchmal besondere Hilfe auf dem Weg hin zu einer
eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Anhaltspunkte für einen solchen Hilfebedarf sind vielfältig. Dazu
gehören beispielsweise Schul- oder Ausbildungsabbrüche, Obdachlosigkeit, Sucht, lange Heimaufenthalte
oder eine gestörte seelische Entwicklung. Beratung, Unterstützung bei Behördengängen oder der
Wohnungssuche sowie Therapien können Teil der Hilfemaßnahmen sein. Diese sind stets flexibel und
werden auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Hilfe wird so lange gewährt, wie sie auf Grund der
individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist.

Als junger Volljähriger müssen Sie selbst einen Antrag auf Hilfe bei uns im Jugendamt stellen. Wenden Sie
sich mit Ihrem Problem an die Servicestellen des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Dort erhalten Sie auch
Hilfe bei der Antragstellung.

https://www.havelland.de/
https://www.havelland.de/arbeit-leben/familie/pflegekinder/


Schutz für Kinder und Jugendliche bei körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung
Kinder haben ein Recht darauf, geborgen und gesund aufzuwachsen. Es ist das oberste Recht und die
Pflicht von Eltern für ihre Kinder zu sorgen und alles dafür zu tun, dass es ihnen gut geht. Sie tragen die
Verantwortung für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder.

Das Jugendamt hat die Pflicht, allen Hinweisen nachzugehen, wenn Kinder in Gefahr sein könnten. Dabei
muss zwischen Elternrecht und Kinderrecht abgewogen werden, welches Mittel ausreichend ist, um die
mögliche Gefährdung abzuwenden. Wir suchen den Kontakt zu den Familien, um gemeinsam mit ihnen
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Für uns ist eine enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie z.B. Kindertagesstätten, Schulen und
der Polizei sehr wichtig.

Im äußersten Fall muss das Kind durch die Mtarbeiter des Jugendamtes in Obhut genommen und
untergebracht werden, um sein Wohl sicherzustellen.

Die Kinder können in die Familie zurückkehren, wenn die Eltern offen und bereit sind, ihre Probleme zu
erkennen und zu bearbeiten, Hilfe anzunehmen und dadurch das Kindeswohl wieder geschützt ist.

Nehmen die Eltern keine Hilfe an oder ist das Wohl des Kindes trotz Hilfe nach wie vor in Gefahr,
entscheidet das Familiengericht über das Sorgerecht und den Lebensmittelpunkt des Kindes.

Hinweis
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

aufgrund personeller Engpässe im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes des Landkreises
Havelland finden an den Standorten Rathenow , Nauen  und Falkensee  bis 31. Dezember 2025 keine
offenen Sprechzeiten statt.

Bürgerinnen und Bürger haben weiterhin die Möglichkeit, Termine über die online Terminvergabe oder per
App Mein HVL zu buchen. Die Mitarbeiterinnen der Servicestellen sind telefonisch erreichbar.

In Notsituationen und im Kinderschutz sind wir selbstverständlich weiter für Sie da!  Kindern
und Jugendlichen ist der Zutritt zum Jugendamt weiterhin stets möglich.

 

Kontakt
Allgemeiner Sozialer Dienst

Landkreis Havelland
- Jugendamt - / Haus II
Dienststelle Rathenow 
Friedrich-Ebert-Ring 92b
14712 Rathenow

Servicetelefon:
Tel.: 03385 551-2569
Fax: 03385 551-2145

E-Mail schreiben

Route planen

Termin buchen

mailto:asd.rn@havelland.de
https://www.google.de/maps/dir//Landkreis+Havelland,+Haus+2,+Platz+der+Freiheit+1,+14712+Rathenow/@52.6068923,12.3521168,18z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47a8d18f52c97509:0xae07dd31a911b4d2!2m2!1d12.3504799!2d52.6065941
https://termine.hvlnet.de/m/jugendamt/extern/calendar/?uid=a9ce8cf9-9be3-47d3-a7c5-701e30b46d77


Landkreis Havelland
- Jugendamt - / Haus V
Dienststelle Nauen
Goethestraße 59/60
14641 Nauen

Servicetelefon:
Tel.: 03321 403-5189
Fax: 03321 403-5245

E-Mail schreiben

Route planen

Termin buchen

Landkreis Havelland
- Jugendamt -
Dienststelle Falkensee
Hertzstraße 7
14612 Falkensee

Servicetelefon:
Tel.: 03321 403-6827
Fax: 03321 403-6845

E-Mail schreiben

Route planen

Termin buchen

Sprechzeiten
Dienstag:

16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Donnerstag:

09.00 Uhr - 12.00 Uhr

und nach Vereinbarung

*Termine für persönliche Beratungsgespräche werden individuell vereinbart.
Aufgrund der Vielzahl der Außendiensttermine der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Allgemeinen Sozialen Dienstes empfehlen wir Ihnen eine vorherige telefonische
Kontaktaufnahme mit unseren Servicestellen.

Formulare
Für Bürgerinnen und Bürger:

Meldung einer Kindeswohlgefährdung

mailto:asd.nau@havelland.de
https://www.google.de/maps/dir//Jugendamt+Nauen,+Goethestra%C3%9Fe+59,+14641+Nauen/@52.605627,12.8719928,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47a8e388f6e2f653:0x93917f4f7e5c773d!2m2!1d12.8741815!2d52.605627
https://termine.hvlnet.de/m/jugendamt/extern/calendar/?uid=f299e8f7-0317-4691-9cbf-8b1b04f41515
mailto:asd.fsee@havelland.de
https://www.google.de/maps/dir//Jugendamt,+Hertzstra%C3%9Fe+7,+14612+Falkensee/@52.5537742,13.0848386,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47a8f9abb7825973:0x829a4ecc6d41ca51!2m2!1d13.0848386!2d52.5537742
https://termine.hvlnet.de/m/jugendamt/extern/calendar/?uid=50f7682a-cfb9-4269-9f99-f25a69ea5669
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt51/formulare/KWG/Meldebogen_fuer_Buerger.pdf


Für Fachkräfte:

Meldung einer Kindeswohlgefährdung

.c-terminbuchung:before { content: "\1F4C5"; margin-right: 11px; }

https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt51/formulare/KWG/Meldebogen_vermutete_bzw._drohende_Kindeswohlgefaehrdung.pdf

